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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Die Homosexuellenorganisation «Pink Cross» und die «Lesbenorganisation Schweiz»
verlangten eine ausdrückliche Erwähnung des Verbots der Diskriminierung von
Schwulen und Lesben in Art. 7 Abs. 2 der revidierten Bundesverfassung, welcher
festhält, dass niemand diskriminiert werden darf. In die vom Bundesrat vorgeschlagene
beispielhafte Aufzählung der wichtigsten Diskriminierungsgründe (Herkunft,
Geschlecht, Rasse, Sprache, soziale Stellung, religiöse, weltanschauliche oder politische
Überzeugung sowie körperliche oder geistige Behinderung) soll nach Ansicht der
Schwulen und Lesben auch die «sexuelle Orientierung» aufgenommen werden. 24
Organisationen, darunter die SP, der SGB und die Grünen hatten dieses Ansinnen in der
Vernehmlassung unterstützt. Die parlamentarische Verfassungskommission des
Ständerats lehnte diese Forderung ab, da der Schutz durch das allgemeine
Diskrimierungsverbot gegeben sei. Diejenige des Nationalrats trat hingegen auf das
Anliegen ein und nahm den – allerdings umfassenderen – Begriff «Lebensform» in die
Liste auf. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.1997
MARIANNE BENTELI

Nach dem Scheitern der Mutterschaftsversicherung in der Volksabstimmung vom 13.
Juni  gaben sich die Parteien – insbesondere auch im Hinblick auf die nationalen
Erneuerungswahlen im Oktober – besonders familienfreundlich. Die CVP schlug
steuerliche Entlastungen vor; zudem rief sie nach einem Bundesrahmengesetz für die
Ausrichtung von Kinderzulagen und nach einer besseren Abstimmung der Schulzeiten
auf die Bedürfnisse der Eltern. Das verlangte auch die FDP, die sich zudem für mehr
ausserfamiliäre Betreuungsstätten für Kinder stark machte. Von einer eidgenössischen
Regelung für die Kinderzulagen wollte sie hingegen nichts wissen. Konkrete Zahlen
nannten die SP und die Grünen. Sie forderten existenzsichernde Kinderzulagen, wobei
die Steuerabzüge für Kinder im Gegenzug zu streichen wären. Die SP sprach sich zudem
für Ergänzungsleistungen für minderbemittelte Eltern aus, welche über eine
eidgenössische Erbschaftssteuer finanziert werden sollten. 2

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 10.09.1999
MARIANNE BENTELI

Das vom Finanzdepartement zur Entlastung der Familien präsentierte Steuerpaket,
fand die SP völlig unzureichend, da es vor allem Familien der höheren
Einkommensklassen begünstigen würde. Als weitaus wirksamere Familienpolitik
schlugen verschiedene SP-Parlamentarier, in erster Linie die Zürcher Nationalrätin
Fehr, einen ganzen Strauss von familienfreundlichen Massnahmen vor: einheitliche und
höhere Familienzulagen, wie sie die auf Eis gelegte parlamentarische Initiative von alt
Nationalrätin Fankhauser (sp, BL) seit Jahren fordert, Ergänzungsleistungen für
minderbemittelte Familien nach dem Modell der EL in der AHV und IV, Befreiung der
Kinder und Jugendlichen von den Krankenkassenprämien, eine echte
Mutterschaftsversicherung sowie eine Anstossfinanzierung des Bundes zur Schaffung
von Kindertagesstätten. Fehrs parlamentarische Initiative, die für finanzschwache
Eltern mit Kindern im betreuungsbedürftigen Alter einen Anspruch auf
Ergänzungsleistungen einführen wollte, wurde ganz knapp mit 84 zu 83 Stimmen
abgelehnt. Angenommen wurde hingegen ihr Postulat, mit welchem sie den Bundesrat
bittet, in einem Bericht die Möglichkeiten einer Zertifizierung von Unternehmen
aufzuzeigen, die eine familienfreundliche Unternehmenskultur fördern.Mit ihren
Vorschlägen nahm die SP die wesentlichsten Ergebnisse einer Studie voraus, welche im
Berichtsjahr im Auftrag der Eidgenössischen Koordinationskommission für
Familienfragen (EKFF) durchgeführt wurde. Erstmals wurden die Wirkungen des
gegenwärtigen Systems des Familienlasten- und -leistungsausgleichs sowie alternative
Szenarien systematisch analysiert. Aufgrund der Resultate dieser Studie sprach sich die
EKFF für ein Drei-Säulen-Modell des Ausgleichs aus. Das gegenwärtige System mit
Steuerabzügen und Kinderzulagen soll einerseits verbessert werden und andererseits
mit bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen für bedürftige Familien (nach dem
„Tessiner Modell“) vervollständigt werden. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2000
MARIANNE BENTELI
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Für die Harmonisierung der Familienzulagen sprachen sich die SP, die GP und die
übrigen linken Parteien, die CVP, die EVP, die EDU, die SD sowie die Gewerkschaften
aus. Sie begrüssten die nationale Harmonisierung und den verbindlichen Minimalsatz,
der für die meisten Kantone eine Erhöhung der Leistungen bedeutet. Sie waren der
Ansicht, durch die Vorlage könne die finanzielle Lage vieler Familien verbessert und
Ungerechtigkeiten wegen unterschiedlichen Regelungen zwischen den Kantonen
vermindert werden. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2006
MARIANNE BENTELI

Mit einem Ja-Stimmenanteil von 68% hiess das Volk am 26. November die
Harmonisierung der Familienzulagen klar gut. Das Gesetz wurde einzig in Appenzell
Innerrhoden mit 54,4% abgelehnt. Am grössten war die Zustimmung mit 83,7% im
Kanton Jura. Es ist dies jener Kanton, in dem die Familien vom neuen Gesetz am
meisten profitieren werden, weil dort die Kinderzulagen am tiefsten waren. Auch die
Kantone Neuenburg, Waadt und Bern, deren Zulagen ebenfalls deutlich unter dem
künftigen Minimum lagen, stimmten der Harmonisierung mit Mehrheiten von über 70%
zu. Mit Ausnahme von Genf lagen die durchschnittlichen Ja-Stimmenanteile in den
Kantonen der Westschweiz und im Tessin höher als in der Deutschschweiz.

Abstimmung vom 26. November 2006

Beteiligung: 45,0%
Ja: 1 480 796 (68,0%)
Nein: 697 415 (32,0%) 

Parolen: Ja: CVP, SP, EVP, CSP, PdA, PSA, GPS, SD, EDU, Lega; SBV, SGB, Travail.Suisse.
Nein: FDP (4*), SVP, LP, FPS; Economiesuisse, SGV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.11.2006
MARIANNE BENTELI

Sowohl FDP wie SP favorisieren seit einiger Zeit den Gedanken, nicht mehr wie in den
letzten Jahren die Errichtung neuer Krippenplätze zur Vereinbarkeit von Beruf und
Familie zu finanzieren, sondern den erwerbstätigen Eltern Betreuungsgutscheine
abzugeben, welche ihnen ermöglichen würden, die Art der Kinderbetreuung frei zu
wählen (Krippen und Horte, Tagesfamilien etc.). Die SP-Fraktion wollte nun den
Bundesrat mit einem Postulat auffordern, ein Modell auszuarbeiten, wonach jedes Kind
bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit, dessen Eltern aufgrund von Erwerbsarbeit,
ausgewiesener Freiwilligenarbeit oder Ausbildung die Betreuung der Kinder nicht selber
sicherstellen können, Anrecht auf einen Betreuungsgutschein hat, der mindestens zwei
Drittel der Vollkosten eines vom Kanton anerkannten Betreuungsplatzes abdeckt. Der
Bundesrat zeigte sich überzeugt, dass mit einer den Wettbewerb stärkenden Reform
eine neue Dynamik in das System der familienexternen Kinderbetreuung gebracht
werden könnte. Er erklärte sich bereit, Pilotprojekte zu unterstützen, allerdings unter
der Bedingung, dass die Federführung dafür entsprechend der geltenden
Zuständigkeitsordnung von Kantonen oder Gemeinden übernommen wird. Wegen der
relativ detaillierten Skizzierung des SP-Modells beantragte er Ablehnung des Postulates,
worin ihm der Nationalrat folgte, wenn auch nur knapp mit 97 zu 90 Stimmen. 6

POSTULAT
DATUM: 19.12.2007
MARIANNE BENTELI

Im November 2018 veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft für eine Änderung des
Erwerbsersatzgesetzes (EOG) zur Mutterschaftsentschädigung bei längerem
Spitalaufenthalt des Neugeborenen, wie sie die Motion der SGK-SR vom August 2016
(Mo. 16.3631) gefordert hatte. Grund für die Revision des EOG sei eine Rechtslücke bei
der Mutterschaftsentschädigung, da die Mütter bei über dreiwöchigem Spitalaufenthalt
der Neugeborenen heute zwar die Mutterschaftsentschädigung aufschieben könnten,
jedoch weder das EOG noch eine andere Versicherung bei Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung Leistungen vorsähen. Daher schlug der Bundesrat 56
zusätzliche Entschädigungstage (Wochentage, nicht Arbeitstage) sowie eine
Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs und des Schutzes vor Kündigung zur Unzeit vor,
sofern Neugeborene mindestens drei Wochen im Spital verbleiben müssten und die
Mütter nach dem Mutterschaftsurlaub ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnähmen. Die
Zusatzkosten von jährlich CHF 5.9 Mio. würden durch die aktuellen Einnahmen der EO
gedeckt. 

Bei der Vernehmlassung von März bis Juni 2018, an der sich alle 26 Kantone, fünf im

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2018
ANJA HEIDELBERGER
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eidgenössischen Parlament vertretene Parteien sowie zahlreiche Verbände beteiligten,
traf der Vorschlag ausser bei der SVP und dem Gewerbeverband mehrheitlich auf
Zustimmung. Die SVP argumentierte, dass die Erholung der Mutter und der Aufbau einer
Bindung zum Kind – der Zweck des Mutterschaftsurlaubs – auch im Spital geschehen
könnten. Der SGV hielt die Nachweispflicht für die Mütter, dass sie bereits vor der
Geburt geplant hätten, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder zu arbeiten, für
unpraktikabel und forderte das Vorliegen eines gültigen Arbeitsvertrags. Auch SAV, SGB
und Travail.Suisse erachteten diesen Nachweis als zu komplex und sprachen sich
stattdessen für eine Überprüfung durch die Ausgleichskassen anhand der später
entrichteten Beiträge aus, während die SP eine Ausdehnung der Entschädigung auf alle
Frauen unabhängig ihrer Erwerbstätigkeit forderte. Darüber hinaus kritisierten SGB und
Travail.Suisse, dass die Vorlage nicht alle Lücken im sozialen Netz bezüglich
Mutterschaftsentschädigung schliesse. 7

En novembre 2014, le groupe socialiste avait déposé un postulat demandant au Conseil
fédéral de faire la lumière sur la prise en charge médicale des victimes de violences
domestiques dans les cantons. A l'origine de cette demande, le constat que les mesures
diffèrent énormément selon les cantons, notamment pour ce qui est de la prise en
compte de ces violences comme enjeu de santé publique. La récente Unité de
médecine des violences (UMV) au sein du Centre hospitalier universitaire vaudois dans
le canton de Vaud avait été citée comme exemple de bonne pratique. Son approche
intégrative et pluridisciplinaire permet une importante prise en charge des victimes
grâce à plusieurs mécanismes, comme par exemple la réalisation systématique de
constats médicaux de coups et blessures, ainsi qu'une solide formation pour tous les
acteurs concernés, à savoir dans la santé, la police, la justice et le social. Le postulat
proposait également la nécessité de créer une base légale dans la LAVI qui permettrait
une harmonisation dans le sens des meilleures pratiques.

Le rapport, publié en mars 2020, présente un état des lieux des concepts cantonaux et
cite également le CHUV, ainsi que l'hôpital de l'Île à Berne, comme de bons élèves. Les
recommandations du Conseil fédéral à la fin du rapport ne vont cependant pas aussi
loin que l'aurait souhaité le groupe socialiste. Les sept sages soulignent les dispositions
légales existantes, les estimant suffisantes, notamment en ce qui concerne la
formation. Ils chargeront le DFJP de réfléchir à la manière dont les coûts liés à
l'élaboration de constats médicaux utilisables face à la justice pourraient être intégrés
dans leurs recommandations. Ils se disent également disposés à examiner l'opportunité
d'inscrire un mandat d'information et de sensibilisation à l'attention des autorités
concernant l'aide aux victimes dans une révision future de la LAVI. Les compétences de
la prise en charge médicale des victimes de violences domestiques restent cependant
au niveau des cantons et ne nécessitent pour le Conseil fédéral pas de régler la matière
dans la LAVI. 8

POSTULAT
DATUM: 20.03.2020
SOPHIE GUIGNARD
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